
Wann muss ein Antrag auf ergänzende Förderung und Betreuung (eFöB / Hort) gestellt werden? 

https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/kindertagesbetreuung/artikel.754991.php 

1. Klasse 
Antrag 

3. Klasse 
Antrag 

4. Klasse 
Antrag und 

Einkommensbe- 
rechnung 

5.+6. Klasse 
Antrag und 

Einkommensbe- 
rechnung 

    

bis 30.04. eines 
Jahres, zur eFöB 

ab 01.08. 

bis 30.04. eines 
Jahres, zur eFöB 

ab 01.08. 

bis 30.04. eines 
Jahres, zur eFöB 

ab 01.08. 

bis 30.04. eines 
Jahres, zur eFöB 

ab 01.08. 
    

Bewilligung bis 
Ende 3. Klasse 

Bewilligung bis 
Ende 3. Klasse 

Bewilligung bis 
Ende 4. Klasse 

Bewilligung bis 
Ende 6. Klasse 

 

!!! Bitte denken Sie an die Laufzeiten Ihrer Verträge !!! 


